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Zitat von chemikus08

Es gibt auch keine Unterschiede in den Rechten und Pflichten

..:, aber bei der Bezahlung. Die, für die das relevant werden könnte, möchten doch bitte
darüber nachdenken, wie sie ihren Quereinstieg so gestalten, dass er zur Erfüllung führt. Die
Bezeichnung ist dabei egal. „Hilfslehrerin“ we dabei offensichtlich auch ein klein wenig
Provokation.

1https://www.lehrerforen.de/thread/57575-eingruppierung-tv-l/?postID=666110#post666110

https://www.lehrerforen.de/thread/57575-eingruppierung-tv-l/?postID=666108#post666108
https://www.lehrerforen.de/thread/57575-eingruppierung-tv-l/?postID=666110#post666110

